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Eine der zentralen Fragen, welche jedes Steuergesetz
beantworten muss, ist diejenige, wer unter welchen
Voraussetzungen steuerpflichtig wird. Im Kern sind
die Voraussetzungen der Steuerpflicht im MWSTG
vom 2. September 1999 die gleichen geblieben wie in
der MWSTV vom 22. Juni 1994, allerdings mit eini-
gen bedeutenden Änderungen und Ergänzungen, auf
die im folgenden noch näher einzugehen sein wird.

Gerhard Schafroth, Dominik Romang

Neuerungen betreffend
Steuerpflicht

Art. 21 – 32 MWSTG

1. Einleitung
Entsprechend seiner systematischen
Zweiteilung nach der Steuer auf dem
Umsatz im Inland und der Steuer auf
den Einfuhren regelt das MWSTG die
Steuerpflicht für diejenigen, welche In-
landumsätze tätigen, in den Art. 21 ff.
und für diejenigen, welche Gegen-
stände aus dem Ausland einführen, in
Art. 75. Gegenstand der vorliegenden
Ausführungen bildet lediglich die Steu-
erpflicht für die Steuer auf dem Umsatz
im Inland, unter Ausklammerung der

Steuerpflicht beim Bezug von Dienst-
leistungen von Unternehmen mit Sitz
im Ausland.

2. Potentiell Steuerpflichtige

2.1 Allgemeines

Bevor die Frage beantwortet werden
kann, unter welchen Voraussetzungen

die Steuerpflicht entsteht, muss der
Frage nachgegangen werden, wer über-
haupt als Steuerpflichtiger in Frage
kommt.

Der schweizerische Gesetzgeber ist
bei der Umschreibung des Steuer-
pflichtigen formell einen anderen Weg
gegangen als z.B. der deutsche, von
dem er sich insbesondere beim Erlass
der MWSTV verschiedentlich inspirie-
ren liess. Das deutsche USTG verwen-
det statt des vom MWSTG verwende-
ten Begriffs des «Steuerpflichtigen»
denjenigen des «Unternehmers». Die-
ser Begriff wird durch das USTG ledig-
lich dadurch präzisiert, dass § 2 Abs. 1
USTG festhält, dass «Unternehmer
ist, wer eine gewerbliche oder berufli-
che Tätigkeit selbständig ausübt». Der
Begriff des Unternehmers charakteri-
siert sich also primär dadurch, dass
Unternehmer nur sein kann, wer eine
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
ausüben kann. Darüber, wer eine ge-
werbliche oder berufliche Tätigkeit
ausüben kann, und damit darüber, 
wer alles als Unternehmer in Frage
kommt, äussert sich das deutsche
USTG nicht, sondern überlässt die Be-
antwortung dieser Fragen der Lehre
und Rechtsprechung. Anders das
MWSTG: dieses enthält in Art. 21
Abs. 2 eine umfangreiche, nichtsde-
stotrotz aber lediglich exemplifikatori-
sche Aufzählung von möglichen Steu-
erpflichtigen. Eine generell-abstrakte
Umschreibung des Begriffs des Steuer-
pflichtigen fehlt überraschenderweise
im MWSTG.

2.2 Gesetzliche Umschreibung

Gemäss Art. 21 Abs. 2 MWSTG, des-
sen Text unverändert von Art. 17 Abs.
2 MWSTV übernommen wurde, sind
insbesondere natürliche Personen, Per-
sonengesellschaften, juristische Perso-
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Die wichtigsten Neuerungen

1. Stiftungs- und Verwaltungsräte fal-
len aus der Steuerpflicht (Art. 21
Abs. 1 MWSTG).

2. Die wettbewerbsverzerrende Steuer-
befreiung von Leistungen des Ge-
meinwesens wird erweitert (Art. 23
Abs. 3 MWSTG).

3. Nichtgewinnstrebige Sportvereine
und gemeinnützige Institutionen mit
einem Umsatz von bis zu CHF
150 000.– fallen aus der Steuer-
pflicht (Art. 25 Abs. 1 lit. d MWSTG).

4. Die Option für die Versteuerung aus-
genommener Umsätze wird halb-
herzig erweitert (Art. 26 MWSTG).



nen des privaten und des öffentlichen
Rechts, unselbständige öffentliche An-
stalten sowie Personengesamtheiten
ohne Rechtsfähigkeit, die unter gemein-
samer Firma Umsätze tätigen, steuer-
pflichtig – vorausgesetzt natürlich, dass
auch die übrigen Voraussetzungen der
Steuerpflicht erfüllt sind.

2.3 Natürliche und 
juristische Personen

Der, wie aus dem Wort «insbesondere»
hervorgeht, beispielhaften Aufzählung
des Gesetzgebers kann zunächst ent-
nommen werden, dass alle natürlichen
und juristischen Personen steuerpflich-
tig werden können. 

Die Steuerpflicht natürlicher Perso-
nen setzt keine über die Rechtsfähigkeit
hinausgehenden Eigenschaften voraus.
Sowohl beschränkt Handlungsunfä-
hige (Unmündige und Entmündigte)
als auch beschränkt Handlungsfähige
(verheiratete) können für die von
ihnen gültig getätigten Umsätze steuer-
pflichtig werden. Selbst Urteilsunfä-
hige können steuerpflichtig werden, al-
lerdings müssen diese sowohl bei der
Verwirklichung der steuerbaren Um-
sätze als auch bei der Erfüllung bzw.
Wahrnehmung ihrer Rechte und
Pflichten vertreten werden.

Ebenfalls als natürliche Personen
steuerpflichtig werden die Inhaber von
Einzelfirmen. Auch wenn eine natürli-
che Person mehrere Einzelfirmen be-
sitzt, was zivilrechtlich ohne weiteres
möglich ist, ist für alle diese Einzelfir-
men lediglich die diese besitzende
natürliche Person steuerpflichtig und
nicht die einzelnen Einzelunterneh-
men als solche.

Bei den juristischen Personen kom-
men zunächst alle vom Zivilrecht
(ZGB, OR) abschliessend geregelten
juristischen Personen des Privatrechts in
Frage. Dies sind zum einen die im ZGB
geregelten Vereine und Stiftungen und
zum anderen die AG, die Kommandit-
AG, die GmbH und die Genossen-
schaft, deren Normierungen sich im
OR finden.

Des weiteren können auch die juri-
stischen Personen des öffentlichen

Rechts steuerpflichtig werden. Bei den
juristischen Personen des öffentlichen
Rechts kann es sich entweder um Kör-
perschaften, Anstalten oder Stiftungen
handeln. Allen gemeinsam ist, dass 
sie auf öffentlichrechtlicher Grundlage
beruhen, d.h. ihre Gründung und Or-
ganisation ist nicht im Zivilrecht gere-
gelt, sondern in speziellen Gesetzen,
Verordnungen und Reglementen. Bei
den Körperschaften kann es sich insbe-
sondere um Gebietskörperschaften,
wie z.B. Bund, Kantone und (Einwoh-
ner-) Gemeinden, um Personalkörper-
schaften, wie z.B. spezialgesetzliche
Aktiengesellschaften und Genossen-
schaften (Bsp. Schweizerische Natio-
nalbank, SBB, manche Kantonalban-
ken und neuerdings Kantonsspitäler),
und um Realkörperschaften, deren
Mitgliedschaft sich aus dem Eigentum
an bestimmten Sachen ergibt, z.B.
Meliorationsgenossenschaften und
Alpkorporationen, handeln. Bei den
selbständigen öffentlichen Anstalten
handelt es sich um rechtlich und orga-
nisatorisch verselbständigte Verwal-
tungseinheiten (Bsp. ETH, SUVA,
Universitäten, zahlreiche Kantonal-
banken). Bei den selbständigen öffent-
lichen Stiftungen handelt es sich, wie
bei den privatrechtlichen auch, um ein
rechtlich verselbständigtes Vermögen
mit eigener Rechtspersönlichkeit. Im
Gegensatz zu den privatrechtlichen
Stiftungen beruhen die öffentlichrecht-
lichen allerdings, wie erwähnt, auf ei-
ner öffentlichrechtlichen Grundlage
(Gesetz oder Verfügung).

2.4 Nicht rechtsfähige Gebilde

Neben den natürlichen und juristischen
Personen, welche aufgrund des Zivil-
rechts oder einer speziellen öffentlich-
rechtlichen Regelung rechtsfähig sind,
können im Mehrwertsteuerrecht auch
nicht rechtsfähige Gebilde sowohl des
Privatrechts als auch des öffentlichen
Rechts steuerpflichtig sein. 

Das MWSTG nennt diesbezüglich
ausdrücklich die Personengesellschaf-
ten. Dabei handelt es sich um die im
OR geregelten Kollektiv- und Kom-
manditgesellschaften. Die schweizeri-
sche Lehre und Rechtsprechung
spricht diesen beiden Handelsgesell-
schaften praktisch einhellig die Rechts-
persönlichkeit ab. Sie können daher
grundsätzlich nicht Träger von Rechten
und Pflichten sein. Allerdings werden
sie aufgrund spezieller gesetzlicher
Bestimmungen im OR in gewissen
Bereichen wie juristische Personen be-
handelt. Insbesondere sind diese Per-
sonengesellschaften in eigenem Na-
men handlungs-, prozess- und betrei-
bungsfähig, so dass im Aussenverhält-
nis die fehlende Rechtspersönlichkeit
meist nicht weiter auffällt. Demgegen-
über macht sich die fehlende Rechts-
persönlichkeit jedoch im Innenverhält-
nis und speziell auch bei der persönli-
chen Haftung der Gesellschafter für
Gesellschaftsschulden bemerkbar.

Weiter nennt das MWSTG auch die
unselbständigen öffentlichen Anstalten
als mögliche Steuerpflichtige. Dabei
handelt es sich, ebenso wie bei den
oben erwähnten selbständigen öffentli-
chen Anstalten, um weitgehend ver-
selbständigte Verwaltungseinheiten,
welche aber im Gegensatz zu den
selbständigen rechtlich nicht verselbst-
ändigt und daher nicht rechtsfähig sind.
Insbesondere verfügen sie daher auch
nicht über ein eigenes Vermögen und
können somit auch nicht Haftungssub-
jekt sein. Ihr Vermögen ist Bestandteil
des Vermögens des Gemeinwesens,
dem sie angehören, auch wenn es häu-
fig rechnerisch durch Führung einer ei-
genen Finanzrechnung davon ausge-
schieden ist.

Ebenfalls explizit nennt das MWSTG
Personengesamtheiten ohne Rechtsper-
sönlichkeit, die unter gemeinsamer
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Firma Umsätze tätigen, als mögliche
Steuerpflichtige. Unter die Personen-
gesamtheiten ohne Rechtspersönlich-
keit können wohl fast alle am Wirt-
schaftsverkehr teilnehmenden Gebilde
subsumiert werden, welche in keine 
andere Kategorie passen. Die entschei-
denden Kriterien sind dabei lediglich

das Tätigen von Umsätzen unter ge-
meinsamer Firma und die Beteiligung
mehrerer Personen. Mithin kommt es
also nicht auf die zivilrechtliche Rechts-
form, sondern allein auf den Marktauf-
tritt eines am Wirtschaftsverkehr teil-
nehmenden Gebildes an. Tritt ein sol-
ches Gebilde unter einem eigenen
Namen am Markt auf und tätigt es
unter diesem Namen Umsätze, wird es,
sofern die übrigen Voraussetzungen er-
füllt sind, mehrwertsteuerpflichtig. 

Zu den Personengesamtheiten ohne
Rechtspersönlichkeit gehört insbeson-
dere die einfache Gesellschaft. Eine sol-
che liegt immer dann vor, wenn sich
mehrere natürliche oder juristische
Personen zusammentun, um mit ge-
meinsamen Kräften oder Mitteln einen
gemeinsamen Zweck zu erreichen, und
sofern nicht die Voraussetzungen für
eine andere Gesellschaftsform gege-
ben sind. Die einfache Gesellschaft ist
daher auch die Grund- und Subsidiär-
form des Gesellschaftsrechts. Insbe-
sondere handelt es sich in der Regel bei
Konsortien, Arbeits-, Büro- und Unko-
stengemeinschaften um einfache Ge-
sellschaften, welche als Personenge-
samtheiten ohne Rechtspersönlichkeit
steuerpflichtig werden können, sofern
sie unter gemeinsamer Firma Umsätze
tätigen.

Nicht steuerpflichtig sind stille Ge-
sellschaften, da sie nicht nach aussen
auftreten.

Steuerpflichtig können aber auch an-
dere Personengesamtheiten werden,

welche keine einfache Gesellschaft bil-
den, wie z.B. Erbengemeinschaften oder
Stockwerkeigentümergemeinschaften.

Aufgrund der speziellen Regelung in
Art. 23 Abs. 1 MWSTG können unter
gewissen Voraussetzungen auch die au-
tonomen Dienststellen des Bundes, der

Kantone und der Gemeinden sowie die
übrigen Einrichtungen des öffentlichen
Rechts und die mit öffentlichrechtli-
chen Aufgaben betrauten Personen
und Organisationen steuerpflichtig
werden.

Problematisch ist bei der Anerken-
nung von ansonsten nicht rechtsfähi-
gen und damit auch nicht handlungs-
und vermögensfähigen Gebilden als
Steuerpflichtige insbesondere, dass
diese grundsätzlich nicht partei- und
betreibungsfähig sind, d.h. sie können
weder eingeklagt noch betrieben wer-
den. Es müsste daher vom Gesetzgeber
eine entsprechende Haftungsregelung
getroffen werden, worauf noch zurück-
zukommen sein wird.

3. Voraussetzungen der 
Steuerpflicht

3.1 Allgemeines

Nachdem im vorhergehenden Ab-
schnitt die Frage behandelt wurde, wel-
che Wirtschaftssubjekte grundsätzlich
steuerpflichtig werden können, geht es
im folgenden darum, aufzuzeigen, un-
ter welchen Voraussetzungen ein po-
tentiell Steuerpflichtiger tatsächlich
steuerpflichtig wird.

3.2 Gesetzliche Umschreibung

Gemäss Art. 21 Abs. 1 MWSTG ist
steuerpflichtig, wer selbständig eine

mit der Erzielung von Einnahmen ver-
bundene gewerbliche oder berufliche
Tätigkeit ausübt, auch wenn die Ge-
winnabsicht fehlt, sofern seine Liefe-
rungen, seine Dienstleistungen und
sein Eigenverbrauch im Inland jährlich
gesamthaft CHF 75000.– übersteigen. 

Unter den in Art. 25 Abs. 1 lit. a
MWSTG genannten Ausnahmen ist
zudem festgehalten, dass Unterneh-
men mit einem Jahresumsatz bis zu
CHF 250000.– nicht steuerpflichtig
sind, sofern die nach Abzug der Vor-
steuer verbleibende Steuer regelmässig
nicht mehr als CHF 4000.– pro Jahr 
beträgt.

3.3 Ausüben einer gewerblichen
oder beruflichen Tätigkeit

Die Formulierung «…, wer eine … ge-
werbliche oder berufliche Tätigkeit
selbständig ausübt,…» wurde offen-
sichtlich vom bereits erwähnten § 2
Abs. 1 USTG zuerst in die MWSTV
und nun in das MWSTG übernommen.
Das MWSTG definiert die Begriffe der
«gewerblichen oder beruflichen Tätig-
keit» nicht. Da die Formulierung je-
doch aus dem deutschen Recht über-
nommen wurde, rechtfertigt es sich, für
die Auslegung der Begriffe u.a. auch
auf diese Rechtsordnung zurückzu-
greifen. Im Gegensatz zum schweizeri-
schen Recht definiert das deutsche
USTG die gewerbliche oder berufliche
Tätigkeit nämlich, und zwar folgender-
massen: «Gewerblich oder beruflich ist
jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzie-
lung von Einnahmen, …». Demnach
sind nach deutschem USTG zwei Ele-
mente wesentlich, um eine Tätigkeit 
als gewerblich oder beruflich zu quali-
fizieren: einerseits muss die Tätigkeit
nachhaltig sein und andererseits muss
sie der Erzielung von Einnahmen die-
nen.

Die Bedeutung des Begriffs der
Nachhaltigkeit ist in der deutschen
Lehre und Rechtsprechung nicht un-
umstritten. Wesentliches Element der
Nachhaltigkeit ist jedoch unbestritte-
nermassen eine gewisse Dauerhaftig-
keit. Dass einer gewerbsmässigen Tä-
tigkeit auch eine gewisse Dauerhaftig-
keit eigen sein muss, ist auch in der
schweizerischen Lehre und Rechtspre-
chung unbestritten. Besteuert werden
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«Ebenfalls explizit nennt das MWSTG Personen-
gesamtheiten ohne Rechtspersönlichkeit,

die unter gemeinsamer Firma Umsätze tätigen,
als mögliche Steuerpflichtige.»



sollen nicht einmalige oder lediglich ge-
legentliche, mehr oder weniger zufällig
erzielte Umsätze, sondern nur solche,
welche aufgrund einer gewissen Plan-
mässig- und Dauerhaftigkeit erzielt wur-
den. Weitgehende Einigkeit herrscht
allerdings auch sowohl im deutschen
als auch im schweizerischen Recht dar-
über, dass u.U. auch eine einmalige
Tätigkeit, welche jedoch auf eine ge-
wisse zeitliche Dauer angelegt sein
muss, als gewerblich oder beruflich gel-
ten kann. In der Praxis dürfte das Ele-
ment der Nachhaltigkeit für auslän-
dische Unternehmen, welche in der
Schweiz erstmals Umsätze tätigen, ab
der ersten Transaktion gegeben sein,
während bei Einzelunternehmen i.d.R.
mehrere Transaktionen vorliegen müs-
sen.

Als weiteres Element der Gewerb-
lichkeit bzw. Beruflichkeit gilt nach
dem deutschen USTG das Erzielen von
Einnahmen. Dieses Element wird im
MWSTG separat als Voraussetzung
für die Steuerpflicht genannt, neben
demjenigen der gewerblich oder beruf-
lich ausgeübten Tätigkeit. Auch wenn
der schweizerische Gesetzgeber das
Erzielen von Einnahmen als separate
Voraussetzung der Steuerpflicht auf-
führt, darf daraus nicht etwa geschlos-
sen werden, dass auch eine gewerbliche
oder berufliche Tätigkeit ohne Einnah-
menerzielung möglich ist. Das Erzielen
von Einnahmen gehört begriffsnot-
wendig zur gewerblichen bzw. berufli-
chen Tätigkeit. Entsprechend vermag
selbstverständlich auch eine mit der
Erzielung von Einnahmen verbundene
Tätigkeit, welche nicht gewerblich oder
beruflich ist, keine Steuerpflicht aus-
zulösen.

Aufgrund der ausdrücklichen gesetz-
lichen Anordnung ist es hingegen nicht
erforderlich, dass beabsichtigt ist, mit-
tels der ausgeübten Tätigkeit Gewinn
zu erzielen. Für die Steuerpflicht eben-
falls nicht von Bedeutung ist, ob aus
den erzielten Einnahmen tatsächlich
ein Gewinn oder ein Verlust resultiert.

3.4 Selbständigkeit

Die Frage, ob eine Tätigkeit selbstän-
dig ausgeübt wird oder nicht, stellt 
sich vorwiegend bei natürlichen Perso-

nen. Juristische Personen gelten nach
schweizerischem Recht mehrwertsteu-
errechtlich auch dann als selbständig,
wenn sie vollständig von einer ande-
ren (natürlichen oder juristischen) Per-
son beherrscht werden.

Natürliche Personen sind für un-
selbständig ausgeübte Tätigkeiten, mö-
gen auch alle anderen Voraussetzun-
gen erfüllt sein, nicht steuerpflichtig.
Übt eine natürliche Person neben einer
unselbständigen noch eine selbstän-
dige Tätigkeit aus, kann sie für diese,
unabhängig von der unselbständig aus-
geübten Tätigkeit, steuerpflichtig wer-
den. Ob eine Person selbständig tätig
ist oder nicht, beurteilt sich nun auch
im MWSTG nach den gleichen Krite-
rien wie im Einkommenssteuerrecht
und im Sozialversicherungsrecht. Mass-
gebende Kriterien sind insbesondere
das Tragen eines eigenen ökonomi-
schen Risikos, die arbeitsorganisatori-
sche Unabhängigkeit und damit zu-
sammenhängend die fehlende Wei-
sungsgebundenheit und die wirtschaft-
liche Unabhängigkeit (ASA 61, 812 f.).
Nachdem unter dem Regime der
MWSTV die Tätigkeit von Verwal-
tungs- und Stiftungsräten von der
ESTV als selbständig qualifiziert wur-
de, gelten diese Tätigkeiten und dieje-
nigen von ähnlichen Funktionsträgern
gemäss Art. 21 Abs. 1 MWSTG neu 
explizit als unselbständige Erwerbs-
tätigkeit. Gemäss Bericht der WAK-N
vom 28.8.96 wird durch diese Ände-
rung klargestellt, dass derartige Ein-
künfte nicht zugleich mit Sozialabga-
ben und mit der Mehrwertsteuer bela-
stet werden können. Damit geht eine
unselige, mit enormen administrativen
Umtrieben für die Steuerpflichtigen
und die ESTV selbst verbundene, hin-
sichtlich Steuereinnahmen aber weit-
gehend wirkungslose Praxis in die Ge-
schichte ein.

3.5 Umsatzgrenzen

Gemäss Art. 21 Abs. 1 MWSTG ist
grundsätzlich steuerpflichtig, wer einen
steuerbaren Umsatz von mehr als CHF
75000.– pro Jahr erzielt. Dieser Grund-
satz wird unter dem Titel «Ausnah-
men» in Art. 25 Abs. 1 lit. a MWSTG
jedoch dahingehend modifiziert, dass
Unternehmer mit einem steuerbaren
Jahresumsatz von mehr als CHF

75000.–, aber nicht mehr als CHF
250000.– von der Steuerpflicht ausge-
nommen werden, wenn die nach
Abzug der Vorsteuer verbleibende
Steuer regelmässig nicht mehr als CHF
4000.– pro Jahr betragen würde. Wie
noch gezeigt werden wird, bedeutet das
Ausgenommensein von der Steuer-
pflicht jedoch nichts anderes, als dass
die Betroffenen nicht steuerpflichtig
sind. Verständlich formuliert gilt daher
folgendes: 

Steuerpflichtig ist, entweder
1. wer einen steuerbaren Umsatz von

mehr als CHF 250000.– pro Jahr er-
zielt oder

2. wen bei einem jährlichen Umsatz
von CHF 75000.– bis und mit CHF
250000.– nach Berücksichtigung der
Vorsteuer eine Steuerzahllast von
CHF 4000.– pro Jahr trifft.

Von diesem Grundsatz gibt es Aus-
nahmen und Abweichungen, auf wel-
che an anderer Stelle noch eingegan-
gen wird.

Der für die Steuerpflicht massge-
bende Umsatz bemisst sich bei den der
Mehrwertsteuer unterliegenden Liefe-
rungen und Dienstleistungen gemäss
expliziter Anordnung im MWSTG
nach den vereinnahmten Entgelten. Das
kann nur so verstanden werden, dass
nur der effektive Geldfluss für die Be-
urteilung der Steuerpflicht zu berück-
sichtigen ist. Insbesondere sind ledig-
lich vereinbarte Entgelte nicht zu
berücksichtigen und es kommt, anders
als für die Berechnung der Steuer, kein
Drittvergleich zur Anwendung.

Massgebend für die Umsatzberech-
nung sind die Bruttoeinnahmen. Ab-
züge oder Verrechnungen jedwelcher
Art sind unzulässig. Für die Berech-
nung, ob die massgebenden Umsatz-
grenzen erreicht wurden, werden nur
die der Mehrwertsteuer unterliegen-
den Lieferungen und Dienstleistungen
berücksichtigt. Mitgezählt werden
selbstverständlich die in der Schweiz
steuerbaren, aber steuerbefreiten Um-
sätze (Exporte). Nicht berücksichtigt
werden dagegen die von der Steuer
ausgenommenen Umsätze.

Gemäss Art. 21 Abs. 1 MWSTG
zählt auch der Eigenverbrauch zum
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massgebenden Umsatz. Allerdings zäh-
len nicht alle Eigenverbrauchstatbe-
stände, welche in Art. 9 MWSTG auf-
geführt werden, zu dem für die Auslö-
sung der Steuerpflicht relevanten Um-
satz. Wie aus Art. 21 Abs. 3 lit. b i.V.m.
Art. 9 MWSTG hervorgeht, zählt
lediglich der Herstellungseigenver-
brauch gemäss Art. 9 Abs. 2 MWSTG
zum massgebenden Umsatz. Der Ent-
nahmeeigenverbrauch (Art. 9 Abs. 1
MWSTG) und der Eigenverbrauch bei
Geschäftsübertragung (Art. 9 Abs. 3
MWSTG) können hingegen weder
nach Sinn und Zweck der Eigenver-
brauchsbesteuerung noch aufgrund der
Konzeption des MWSTG zur Steuer-
pflicht führen. Da das Überschreiten
der Umsatzgrenzen allerdings nur eine
der Voraussetzungen ist, welche erfüllt
sein müssen, um die Steuerpflicht aus-
zulösen, führt auch der Herstellungsei-
genverbrauch nur dann zur Steuer-
pflicht, wenn der potentiell Steuer-
pflichtige eine gewerbliche oder be-
rufliche Tätigkeit selbständig ausübt.

3.6 Unternehmenseinheit

Mehrwertsteuerrechtlich bilden sämt-
liche Geschäftslokale, Betriebe, Zweig-
niederlassungen usw. eines Wirtschafts-
subjekts ein einheitliches Unternehmen
und gelten als ein einziger Steuer-
pflichtiger. Die zwischen den einzelnen
Geschäftslokalen, Betrieben, Zweig-
niederlassungen usw. getätigten Um-
sätze sind daher für die Mehrwert-
steuer irrelevante Innenumsätze.

4. Ausnahmen von der
Steuerpflicht

4.1 Allgemeines

Das MWSTG macht sowohl bei den
Steuerobjekten als auch bei der Steu-
erpflicht – meist aus politischen oder 
erhebungswirtschaftlichen Gründen –
zahlreiche Ausnahmen, welche steuer-
systematisch in jedem Fall problema-
tisch sind. Wird ein Steuerpflichtiger
von der Steuerpflicht ausgenommen,
bedeutet das nichts anderes, als dass er
nicht steuerpflichtig ist, obwohl er alle
entsprechenden Voraussetzungen er-
füllen würde. Das hat einerseits zur
Folge, dass er die von ihm erbrachten

Lieferungen und Dienstleistungen nicht
mit der Mehrwertsteuer belasten muss,
andererseits kann er aber die ihm in
Rechnung gestellte Mehrwertsteuer
auch nicht als Vorsteuer geltend ma-
chen (Abgesehen vom Rückerstat-
tungsverfahren). Letzteres schlägt sich
in erhöhten Gestehungskosten nieder,
was sich insbesondere in Konkurrenz
zu steuerpflichtigen Mitbewerbern bei
ebenfalls steuerpflichtigen Abneh-
mern negativ auf die Wettbewerbs-
fähigkeit auswirken kann. Zur Wah-
rung der Wettbewerbsneutralität be-
steht in solchen Fällen die Möglichkeit,
sich freiwillig der Steuerpflicht zu un-
terstellen (Art. 27 MWSTG), worauf
weiter unten noch zurückzukommen
sein wird. Handelt es sich bei den Ab-
nehmern ausschliesslich um nicht steu-
erpflichtige Konsumenten oder existie-
ren keine steuerpflichtigen Mitbewer-
ber, kann auch ein Wettbewerbsvorteil
bzw. eine insgesamt geringere Bela-
stung des Konsumenten resultieren.

4.2 Umsatzgrenze

Auf die Ausnahmeregelung betreffend
die Umsätze über CHF 75000.– und bis
zu CHF 250000.– ist an dieser Stelle
nicht mehr einzugehen.

4.3 Urproduzenten 

Landwirte, Forstwirte und Gärtner sind
für Lieferungen von im eigenen Be-
trieb gewonnenen Erzeugnissen der
Land- und Forstwirtschaft und der
Gärtnerei nicht steuerpflichtig. Eben-
falls von der Steuerpflicht ausgenom-
men sind Viehhändler für die Umsätze
von Vieh und neu auch Milchsammel-
stellen für die Umsätze von Milch an
Milchverarbeiter. Die genannten Sub-
jekte sind für diese Umsätze auch dann
von der Steuerpflicht ausgenommen,
wenn daneben noch andere steuerbare
Tätigkeiten ausgeübt werden.

4.4 Unternehmer mit Sitz
im Ausland

Unternehmer mit Sitz im Ausland, die
im Inland ausschliesslich Dienstleistun-
gen der in Art. 14 Abs. 3 MWSTG auf-
gezählten Arten erbringen, sind von

der Steuerpflicht ausgenommen. Dies
daher, weil das MWSTG neu den Ort,
an dem die in Art. 14 Abs. 3 MWSTG
genannten Dienstleistungen erbracht
werden, als da fingiert, wo der Emp-
fänger den Sitz seiner wirtschaftlichen
Tätigkeit oder eine Betriebsstätte hat.
Die in Art. 14 Abs. 3 MWSTG genann-
ten Umsätze werden damit zu Inland-
umsätzen, wenn der Empfänger den
Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit
oder eine Betriebsstätte im Inland hat.

Sobald allerdings ein Unternehmer
mit Sitz im Ausland nicht ausschliess-
lich Dienstleistungen der genannten
Art erbringt, sondern auch noch an-
dere steuerbare Umsätze tätigt, wird er
für sämtliche Umsätze steuerpflichtig,
auch für die in Art. 14 Abs. 3 MWSTG
genannten.

In keinem Fall von der Steuerpflicht
ausgenommen sind jedoch Unterneh-
mer mit Sitz im Ausland, die im Inland
Telekommunikationsdienstleistungen
im Sinne von Art. 14 Abs. 3 lit. e
MWSTG an nicht steuerpflichtige
Empfänger erbringen, auch wenn es
nur einer ist.

4.5 Sportvereine, gemeinnützige
Institutionen

Neu sind im MWSTG auch nichtge-
winnstrebige, ehrenamtlich geführte
Sportvereine und gemeinnützige Insti-
tutionen von der Steuerpflicht ausge-
nommen, sofern ihr Jahresumsatz
CHF 150 000.– nicht übersteigt.

4.6 Andere Ausnahmen

Andere Ausnahmen von der Steuer-
pflicht sind im MWSTG nicht mehr
enthalten. Die in der MWSTV noch für
die von ihnen persönlich hergestellten
Kunstwerke von der Steuerpflicht aus-
genommenen Kunstmaler und Bild-
hauer sind nun wie alle andern persön-
lich steuerpflichtig. Kompensiert wird
dieser Wegfall des Ausgenommenseins
von der Steuerpflicht allerdings da-
durch, dass nun die Lieferungen von
Gegenständen der Urheber, zu denen
auch die Kunstmaler und Bildhauer
gehören, generell nicht mehr als steu-
erbare Umsätze gelten (Art. 18 Ziff. 16
MWSTG).
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Ebenfalls nicht mehr von der Steuer-
pflicht ausgenommen sind die Kapital-
gesellschaften, Genossenschaften und
Stiftungen nach Art. 28 StHG etc., wel-
che gemäss Art. 19 Abs. 2 MWSTV
noch von der Steuerpflicht ausgenom-
men waren. Diese steuersystematisch
unsinnige Bestimmung wurde von der
ESTV schlicht ignoriert, so dass deren
Abschaffung nicht zu einer neuen Pra-
xis führen wird.

Obwohl nicht ausdrücklich als Aus-
nahmen im MWSTG erwähnt, dürften
– wie bereits gemäss der bisherigen
Praxis der ESTV – auch in Zukunft
Unternehmen, deren Inlandleistung
durch die Einfuhrsteuer abgegolten ist,
von der Steuer ausgenommen sein.
Aufgrund mangelnder Publikation
herrscht in diesem Bereich allerdings
bis heute einige Unsicherheit.

5. Freiwillige Steuerpflicht

5.1 Allgemeines

Wie oben bereits erwähnt, können da-
durch, dass gewisse Wirtschaftssub-
jekte und Umsätze von der Steuer aus-
genommen werden bzw. nicht steuer-
bar sind, Wettbewerbsverzerrungen
entstehen. Insbesondere zur Wahrung
der Wettbewerbsneutralität, aber auch
zur Vereinfachung der Steuererhebung
besteht zum einen für nicht Steuer-
pflichtige die Möglichkeit, sich freiwil-
lig der Steuerpflicht zu unterstellen,
und zum andern sowohl für nicht Steu-
erpflichtige als auch für Steuerpflich-
tige die Möglichkeit, für die Versteue-
rung von ausgenommenen Umsätzen
zu optieren.

Nachdem in der MWSTV die Mög-
lichkeiten, für die Versteuerung von
von der Steuer ausgenommenen Um-
sätzen zu optieren, sehr beschränkt
waren, wurden diese Möglichkeiten im
MWSTG stark erweitert. Neu kann für
die Versteuerung fast aller von der
Steuer ausgenommenen Umsätze op-
tiert werden, teilweise allerdings nur
unter der Voraussetzung, dass die Um-
sätze nachweislich gegenüber inländi-
schen Steuerpflichtigen erbracht wer-
den. Insbesondere für die Versteue-
rung von Versicherungs- und Rück-
versicherungsumsätzen und für dieje-

nige von ausgenommenen Umsätzen
im Bereich des Geld- und Kapitalver-
kehrs kann allerdings – im Gegensatz
zu einigen EU-Staaten – nach wie vor
nicht optiert werden. Die erweiterten
Möglichkeiten, für die Versteuerung
von ausgenommenen Umsätzen zu op-
tieren, wird unter dem MWSTG dazu
führen, dass mehr bisher nicht Steuer-
pflichtige infolge Option für die Ver-
steuerung von ausgenommenen Um-
sätzen steuerpflichtig werden.

5.2 Gesetzliche Regelung

Gemäss Art. 27 Abs. 1 MWSTG kön-
nen sich Unternehmen, welche die Vor-
aussetzungen der Steuerpflicht gemäss
Art. 21 Abs. 1 MWSTG nicht erfül-
len oder nach Art. 25 Abs. 1 MWSTG

von der Steuerpflicht ausgenommen
sind, zur Wahrung der Wettbewerbs-
neutralität oder zur Vereinfachung der
Steuererhebung unter den von der
ESTV festzusetzenden Bedingungen
der Steuerpflicht freiwillig unterstel-
len.

Abs. 2 von Art. 27 MWSTG statuiert
neu einen Rechtsanspruch auf freiwil-
lige Unterstellung unter die Steuer-
pflicht, insbesondere für jene Unter-
nehmen, die eine Tätigkeit aufgenom-
men haben, die darauf ausgerichtet ist,
spätestens innert fünf Jahren im Inland
regelmässig steuerbare Jahresumsätze
von mehr als CHF 250 000.– zu erzie-
len, wobei die Steuerpflicht mit der
Aufnahme der Tätigkeit beginnen soll.

5.3 Optionsmöglichkeiten

Im Gegensatz zur MWSTV haben nun
gemäss MWSTG grundsätzlich alle,
welche die für die obligatorische Steu-
erpflicht erforderlichen Umsatzgren-
zen nicht erreichen oder von der Steu-

erpflicht ausgenommen sind, die Mög-
lichkeit, sich zur Wahrung der Wettbe-
werbsneutralität oder zur Vereinfa-
chung der Steuererhebung freiwillig
der Steuerpflicht zu unterstellen.

Auch im MWSTG wird allerdings die
Kompetenz für die Festsetzung der Be-
dingungen, unter denen eine freiwillige
Unterstellung unter die Steuerpflicht
zugelassen wird, direkt der ESTV er-
teilt. Mit anderen Worten kann nach
wie vor die ESTV bestimmen, unter
welchen Voraussetzungen eine freiwil-
lige Unterstellung unter die Steuer-
pflicht tatsächlich möglich ist. Die
ESTV hat unter dem Regime der
MWSTV die Bedingungen für die Zu-
lassung der freiwilligen Steuerpflicht in
der «Wegleitung 1997 für Mehrwert-
steuerpflichtige» und in der Broschüre

«Steuerpflicht bei der Mehrwert-
steuer» vom November 1995 publi-
ziert. Gesuche um Bewilligung der frei-
willigen Unterstellung unter die Steu-
erpflicht werden gemäss diesen Pu-
blikationen und der entsprechenden
Praxis der ESTV nur bewilligt, wenn
für den Gesuchsteller ein offensichtli-
ches und dauerndes Interesse an der
Steuerpflicht besteht. Der Gesuchstel-
ler muss entweder beachtliche Liefe-
rungen oder Dienstleistungen an an-
dere Steuerpflichtige oder regelmäs-
sige Vorsteuerüberschüsse von einem
gewissen Umfang nachweisen können.
Zudem muss der Gesuchsteller einen
jährlichen Umsatz von mehr als CHF
40 000.– aus steuerbaren Lieferungen
und Dienstleistungen an Steuerpflich-
tige im Inland und/oder aus Exporten
oder Dienstleistungen/Lieferungen von
inländischen Unternehmen im Aus-
land (für Umsätze, die steuerbar wä-
ren, wenn sie im Inland erbracht wür-
den) erzielen. An diesen Voraussetzun-
gen dürfte sich aufgrund der erwähn-
ten Kompetenzzuweisung unter dem
MWSTG nicht viel ändern.

«Zur Wahrung der Wettbewerbsneutralität
besteht die Möglichkeit, sich freiwillig

der Steuerpflicht zu unterstellen.»
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Neu besteht unter den oben erwähn-
ten, im MWSTG genannten Bedingun-
gen ein Rechtsanspruch auf freiwillige
Unterstellung unter die Steuerpflicht.
Dieser Rechtsanspruch auf freiwillige
Unterstellung unter die Steuerpflicht
bildet eine Ergänzung zur Einlageent-
steuerung gemäss Art. 42 MWSTG.
Dadurch, dass sich Wirtschaftssubjekte
schon während der Gründungs- und
Investitionsphase freiwillig der Mehr-
wertsteur unterstellen können, erhal-
ten sie die Möglichkeit, sofort die auf
den Investitionen lastenden Vorsteuern
geltend zu machen.

Neben der freiwilligen Option gibt
es auch noch die Option aufgrund einer
gesetzlichen Vermutung: Gemäss Art.
56 Abs. 3 MWSTG wird angenommen,
dass derjenige, der es unterlässt, sich
bei der ESTV als Steuerpflichtiger ab-
zumelden, obschon er die für die Steu-
erpflicht massgebliche Umsatzgrenze
nicht mehr erreicht (Art. 29 lit. b
MWSTG), für die Steuerpflicht optiert.

6. Gruppenbesteuerung
Auf die Darstellung der recht komple-
xen Regelung der Gruppenbesteue-
rung in Art. 22 MWSTG muss hier aus
Platz- und Zeitgründen vorerst ver-
zichtet werden (siehe Willi Leuteneg-
ger, Neugestaltung der Gruppenbe-
steuerung, S. 1057).

7. Gemeinwesen
Wie bei der Behandlung der potentiell
Steuerpflichtigen schon ausgeführt,
werden die juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts und die unselbstän-
digen öffentlichen Anstalten in Art. 21
Abs. 2 MWSTG explizit als mögliche
Steuerpflichtige aufgeführt. In Art. 23
Abs. 1 MWSTG werden nun darüber
hinaus neu auch ausdrücklich die auto-
nomen Dienststellen von Bund, Kanto-
nen und Gemeinden als mögliche Steu-
erpflichtige genannt, nachdem diese
unter dem Regime der MWSTV ledig-
lich als von der Steuer Ausgenommene
erwähnt worden waren.

Weiter können gemäss Art. 23 Abs. 1
MWSTG auch die übrigen Einrichtun-
gen des öffentlichen Rechts und die mit
öffentlichrechtlichen Aufgaben betrau-
ten Personen und Organisationen steu-

erpflichtig werden. Für alle vorerwähn-
ten, unter dem Titel «Gemeinwesen»
zusammengefassten Gebilde gilt, dass
sie erst bei Überschreiten der mass-
gebenden Mindestumsatzgrenzen für
ihre gewerblichen Leistungen steuer-
pflichtig sind, sofern die Umsätze aus
steuerbaren Leistungen an Nichtge-
meinwesen CHF 25 000.– pro Jahr
übersteigen. Diese Regelung wurde
neu in das Gesetz aufgenommen, nach-
dem sie allerdings bereits unter dem
Regime der MWSTV von der ESTV
mittels der Branchenbroschüre «Ge-
meinwesen» eingeführt worden war.
Wie schon in der MWSTV sind auch
gemäss MWSTG die genannten Dienst-
stellen, Einrichtungen, Personen und
Organisationen nur für Leistungen
steuerpflichtig, die sie nicht in Aus-
übung hoheitlicher Gewalt erbringen.
Das gilt auch dann, wenn sie für solche,
in Ausübung hoheitlicher Gewalt er-
brachten Leistungen Gebühren, Bei-
träge oder sonstige Abgaben erhalten.
Ist eine autonome Dienststelle steuer-
pflichtig, weil sie die erwähnten Vor-
aussetzungen erfüllt, so hat sie die Um-
sätze an Nichtgemeinwesen und die
gleichartigen Umsätze an andere Ge-
meinwesen oder an Zweckverbände
von Gemeinwesen zu versteuern.
Ebenso sind gleichartige Umsätze an
andere Dienststellen des eigenen Ge-
meinwesens zu versteuern, sofern die
übrigen gleichartigen Umsätze zur
Hauptsache an Nichtgemeinwesen er-
bracht werden.

Steuerpflichtige Gemeinwesen kön-
nen beantragen, als Einheit oder nach
einzelnen Gruppen abzurechnen.

Der für Nichtspezialisten fast unver-
ständliche Gesetztestext mit einer frag-
würdigen Vermischung von Steuerob-
jekt und Steuersubjekt hält im wesent-
lichen die von der ESTV mit fragwür-
diger Rechtsgrundlage in der MWSTV
entwickelte Sonderregelung für die
Gemeinwesen fest und baut diese sogar
noch aus. So müssen neu steuerpflich-
tige Dienststellen, welche ihre Leistun-
gen «zur Hauptsache», d. h. wohl zu
mehr als 50%, an das eigene Gemein-
wesen erbringen, ihre Leistungen an
letztere nicht versteuern.

In der Praxis entstehen dadurch
mannigfache Schwierigkeiten:

1. Die Bemessung des Vorsteueran-
spruches kann Unsicherheiten bieten;

2. ebenso die einmalige Überschrei-
tung der 50%-Limite;

3. wirtschaftlich sinnvolle Umstruktu-
rierungen von Gemeinwesen werden
behindert (z.B. Ausgliederung von
Spitalwäschereien, Entsorgungsein-
richtungen oder EDV-Abteilungen);

4. Die «halb-steuerpflichtigen» Dienst-
stellen haben einen substantiellen
steuerlichen Wettbewerbsvorteil vor
den externen Konkurrenten bezüg-
lich der Leistungen an eigene Ge-
meinwesen.

Neu in das MWSTG aufgenommen
wurde auch die Bestimmung, dass die
von Kur- und Verkehrsvereinen im Auf-
trag von Gemeinwesen zugunsten der
Allgemeinheit erbrachten Leistungen
nicht steuerbar sind, sofern das Entgelt
für diese Leistungen ausschliesslich aus
öffentlichrechtlichen Tourismusabga-
ben stammt.

Verschiedene Tätigkeiten, welche in
der MWSTV noch in einem Anhang
aufgeführt wurden, gelten auch im
MWSTG explizit als beruflich oder ge-
werblich und damit als steuerbar. Al-
lerdings wurde die entsprechende, nicht
abschliessende Liste neu in Abs. 2 von
Art. 23 MWSTG aufgenommen.

8. Beginn und Ende
der Steuerpflicht

8.1 Beginn der Steuerpflicht

Aufgrund der gesetzlichen Regelung
sind für den Beginn der Steuerpflicht
grundsätzlich zwei Fälle zu unterschei-
den: zum einen denjenigen, dass eine
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
neu aufgenommen wird (oder ein ande-
res Geschäft neu übernommen oder
ein neuer Betriebszweig eröffnet wird)
und zum anderen denjenigen, dass be-
reits eine grundsätzlich steuerbare Tä-
tigkeit ausgeübt wird, allerdings ohne
dass die für die Steuerpflicht massge-
benden Umsatzgrenzen überschritten
werden, und dass mittels Ausweitung
dieser Tätigkeit die Umsatzgrenzen
überschritten werden.

Wird eine für die Steuerpflicht mass-
gebende Tätigkeit neu aufgenommen,
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so beginnt die Steuerpflicht gemäss
Art. 28 Abs. 2 MWSTG mit der Auf-
nahme der entsprechenden Tätigkeit,
sofern zu erwarten ist, dass der für die
Steuerpflicht massgebende Umsatz in-
nerhalb der ersten zwölf Monate CHF
75 000.– übersteigen wird. Gleiches gilt
bei einer Geschäftsübernahme oder bei
Eröffnung eines neuen Betriebszwei-
ges, auch wenn bereits eine die Steuer-
pflicht nicht auslösende Tätigkeit aus-
geübt wird.

Im MWSTG nicht geregelt ist der
Fall, in dem bei Neuaufnahme einer
Tätigkeit zu erwarten ist, dass der
massgebende Umsatz zwar über CHF
75 000.– aber nicht über CHF 250 000.–
liegen wird und dass die Steuerzahllast
nicht mehr als CHF 4 000.– betragen
wird. Die ESTV scheint davon auszu-
gehen, dass in diesen Fällen die Steuer-
pflicht nicht beginnt. Da das MWSTG
jedoch explizit festhält, dass steuer-
pflichtig wird, wer voraussichtlich
einen massgebenden Umsatz von CHF
75 000.– erzielen wird, unabhängig von
der Steuerzahllast, sollte einem poten-
tiell Steuerpflichtigen auf Antrag je-
denfalls die Steuerpflicht bewilligt wer-
den, unabhängig von den von der
ESTV aufgestellten Bedingungen für
die Option.

Da derjenige, bei dem nicht anzu-
nehmen ist, dass er die oben erwähnten
Umsatzgrenzen überschreiten wird, wie
ausgeführt, nicht steuerpflichtig ist,
nimmt er seine Tätigkeit als nicht Steu-
erpflichtiger auf. Gemäss Ansicht der
ESTV zur identischen Regelung in der
MWSTV, publiziert in der Broschüre
«Steuerpflicht bei der Mehrwertsteuer»
vom November 1995, muss dieser po-
tentiell Steuerpflichtige nach Ablauf
von drei Monaten den seit Beginn der
Tätigkeit erzielten Umsatz auf ein
volles Jahr umrechnen. Desgleichen
den Betrag der abzuziehenden Vor-
steuer. Wird dabei festgestellt, dass auf-
grund dieser Berechnung die Umsatz-
grenzen bezüglich Umsatz oder Steu-
ervorteil überschritten werden, hat sich
der potentiell Steuerpflichtige nach
Ansicht der ESTV umgehend bei ihr zu
melden. Er wird dann von ihr rückwir-
kend auf Beginn der Tätigkeit, gege-
benenfalls auf das folgende Kalender-
vierteljahr, als Steuerpflichtiger einge-
tragen.

Die Ansicht der ESTV, dass der Um-
satz drei Monate nach Aufnahme der
Tätigkeit überprüft werden und gege-
benenfalls eine Anmeldung als Steuer-
pflichtiger erfolgen müsse, findet we-
der in der MWSTV noch im neuen
MWSTG eine Stütze.

Richtigerweise ist derjenige, bei dem
bei Aufnahme der Tätigkeit nicht an-
zunehmen ist, dass er die massgeben-
den Umsatzgrenzen innert zwölf Mo-
naten überschreiten wird, gleich zu be-
handeln, wie derjenige, welcher die
massgebenden Umsatzgrenzen bisher
nicht überschritten hat. Dieser wird
gemäss Art. 28 Abs. 1 MWSTG nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem der
massgebende Umsatz erzielt worden
ist, steuerpflichtig, sofern die Umsatz-
erweiterung nicht auf die oben erwähn-
ten Gründe der Geschäftsübernahme
oder der Eröffnung eines neuen Be-
triebszweiges zurückzuführen ist. Der
potentiell Steuerpflichtige hat daher
am Ende jedes Kalenderjahres zu prü-
fen, ob er die für die Steuerpflicht
massgebenden Umsatzgrenzen über-
schritten hat und hat sich gegebenen-
falls als Steuerpflichtiger anzumelden.
Hat er die für die Steuerpflicht massge-
bende Tätigkeit nicht während des
ganzen Kalenderjahres ausgeübt, so ist
der Umsatz auf ein volles Jahr umzu-
rechnen.

Ist ein potentiell Steuerpflichtiger
nicht steuerpflichtig, weil sein Umsatz
zwar mehr als CHF 75 000.–, aber nicht
mehr als CHF 250 000.– und seine Steu-
erzahllast nicht mehr als CHF 4 000.–
beträgt, wird auch er gemäss Art. 28
Abs. 3 MWSTG nach Ablauf desjeni-
gen Kalenderjahres steuerpflichtig, in
dem sein massgebender Umsatz CHF
250 000.– oder seine Steuerzahllast
CHF 4 000.– übersteigen. Erweitert der
von der Steuerpflicht Ausgenommene
hingegen seine Tätigkeit durch eine
Geschäftsübernahme oder durch die
Eröffnung eines neuen Betriebszwei-
ges, wird er sofort steuerpflichtig, wenn
zu erwarten ist, dass eine der beiden
Betragsgrenzen innerhalb der nächsten
zwölf Monate überschritten wird (Art.
28 Abs. 3 MWSTG).

Eine entsprechende Regelung für die
von der Steuer ausgenommenen Sport-
vereine und gemeinnützigen Institutio-

nen fehlt im MWSTG. Sinngemäss
muss jedoch auch für diese das oben
Ausgeführte gelten.

Die hier aufgezeigte Regelung des
Beginns der Steuerpflicht erscheint ins-
gesamt als fragwürdig. Das komplexe
Zusammenspiel verschiedener Limi-
ten und die je nach Konstellation un-
terschiedlichen rückwirkenden Effekte
und Verzerrungen führen zu Unsicher-
heit und Fehlern, welche einer Mas-
sensteuer nicht angemessen sind. Ein
Wechsel zu einem erweiterten Unter-
nehmer-Begriff könnte die Situation
substantiell vereinfachen.

8.2 Ende der Steuerpflicht

Entsprechend den Voraussetzungen
bzw. Möglichkeiten für die Begrün-
dung der Steuerpflicht endet diese
auch bei deren Wegfall. Die Steuer-
pflicht endet grundsätzlich mit Aufgabe
der der Steuer unterliegenden Tätigkeit;
im Falle einer Vermögensliquidation
allerdings erst mit Abschluss des Liqui-
dationsverfahrens. Die Steuerpflicht
endet zudem am Ende des Kalender-
jahres, in dem die für die Steuerpflicht
massgebenden Umsatzgrenzen nicht
mehr überschritten wurden, sofern zu
erwarten ist, dass sie auch im folgenden
Kalenderjahr nicht überschritten wer-
den. Unterlässt es allerdings der Steu-
erpflichtige in diesem Fall, sich bei der
Steuerverwaltung abzumelden, wird
aufgrund von Art. 56 Abs. 3 MWSTG
angenommen, dass er für die Steuer-
pflicht optiere. Für den Fall, dass der
Steuerpflichtige für die Steuerpflicht
optiert hatte, endet die Steuerpflicht in
dem von der ESTV festgelegten Zeit-
punkt. Gleiches gilt im Fall der Strei-
chung im Register der Steuerpflichti-
gen.

9. Steuernachfolge
Die Frage der Steuernachfolge, d.h.
wer in die Rechte und Pflichten aus dem
Steuerrechtsverhältnis bei Wegfall des
Steuerpflichtigen eintreten soll, stellt
sich nur, wenn eine steuerpflichtige
natürliche Person stirbt und wenn ein
Steuerpflichtiger mit Aktiven und Pas-
siven, d.h. ohne Liquidation, übernom-
men wird. Findet eine Liquidation
statt, endet die Steuerpflicht, wie aus-
geführt, erst mit deren Abschluss, so



Nouveautés concernant
les articles 21 à 32 LTVA

ne sont pas assujettis à l’impôt (art.
21 al. 1), leur activité étant consi-
dérée comme dépendante;

2. l’exonération de l’impôt de presta-
tions de services des collectivités
publiques, entraînant une distorsion
de la compétition, est élargie (art. 23
al. 3);

3 les sociétés sportives et les institu-
tions d’utilité publique dont le chiffre
d’affaires annuel ne dépasse pas
CHF 150 000.– sont exemptées de
l’assujettissement (art. 25 al. 1 let. d);

4. l’option pour l’imposition des opéra-
tions exclues du champ de l’impôt
sont étendues à contre-cœur (art. 26).

DR/GS/AFB

L’une des questions essentielles à
laquelle toute loi fiscale doit pouvoir
répondre est celle de savoir qui est as-
sujetti à l’impôt et dans quelles condi-
tions. Sur le fond, les conditions d’assu-
jettissement dans la LTVA du 2 sep-
tembre 1999 sont restées les mêmes
que dans l’OLTVA du 22 juin 1994,
avec quelques modifications importan-
tes et certains compléments toutefois.

Les auteurs donnent un aperçu des
nouveautés du chapitre 2 «Assujettis-
sement à l’impôt», à savoir:

1. les membres des conseils d’adminis-
tration et des conseils de fondation

RESUME

dass sich die Frage der Steuernachfolge
nicht stellt.

Stirbt ein Steuerpflichtiger, so treten
von Gesetzes wegen (Art. 30 Abs. 1
MWSTG) seine Erben in seine mehr-
wertsteuerrechtlichen Rechte und
Pflichten ein. Die Erben haften solida-
risch für die vom Erblasser geschulde-
ten Steuern, allerdings nur bis zur
Höhe ihrer Erbteile, einschliesslich der
Vorempfänge. Von dieser Steuernach-
folge können sich die Erben nur da-
durch befreien, dass sie die Erbschaft
ausschlagen.

Wer einen Steuerpflichtigen mit Ak-
tiven und Passiven übernimmt, tritt
gemäss Art. 30 Abs. 2 MWSTG in des-
sen mehrwertsteuerrechtlichen Rech-
te und Pflichten ein. Neu hält das
MWSTG in Anlehnung an Art. 181 OR
an dieser Stelle auch fest, dass der bis-
herige Steuerschuldner mit dem neuen
noch während zweier Jahre seit der
Mitteilung oder Auskündung der Über-
nahme solidarisch für diejenigen Steu-
erschulden haftet, die vor der Über-
nahme entstanden sind.

10. Steuervertretung
Die Regelung von Art. 31 MWSTG,
welche unverändert von Art. 24
MWSTV übernommen wurde, soll es
der ESTV ermöglichen, für die Erfül-
lung der Steuerpflicht von ausländi-
schen Handelsgesellschaften und eben-
solchen Personengesamtheiten ohne
Rechtsfähigkeit neben den Steuer-
pflichtigen auch auf deren Teilhaber zu
greifen.

11. Mithaftung
Das MWSTG hat weitgehend die Haf-
tungsregelung der MWSTV übernom-
men. Weggefallen ist jedoch die Haf-
tung der an der Verwaltung oder Ge-
schäftsführung einer Unternehmung
beteiligten natürlichen Personen für
missbräuchlich geltend gemachte Vor-
steuern. Insbesondere die Haftung für
die nicht rechtsfähigen und damit auch
nicht partei- und betreibungsfähigen
Steuerpflichtigen hätte einer eingehen-
den Regelung bedurft. Diese lässt das
MWSTG jedoch vollkommen vermis-
sen. Es trifft diesbezüglich lediglich ein-

zelne punktuelle und unvollständige
Haftungsregelungen unter dem Titel
der Mithaftung. Da die nicht rechts-
fähigen und damit auch nicht vermö-
gensfähigen Steuerpflichtigen zivil-
rechtlich aber gar nicht haften können,
ist auch keine Mithaftung möglich.

Gemäss Art. 32 Abs. 1 lit. a MWSTG
haften zunächst einmal die Teilhaber
einer einfachen Gesellschaft, einer
Kollektiv- oder einer Kommanditge-
sellschaft im Rahmen ihrer zivilrecht-
lichen Haftbarkeit mit dem Steuer-
pflichtigen solidarisch. Dazu ist anzu-
merken, dass die einfache Gesellschaft
zivilrechtlich nicht haften kann, wes-
halb für die Steuerschulden der ein-
fachen Gesellschaft ausschliesslich
(und nicht solidarisch) die Gesellschaf-
ter gemäss den zivilrechtlichen Bestim-
mungen haften. Über die Haftung aller
anderen nicht rechtsfähigen Steuer-
pflichtigen schweigt sich das MWSTG
aus.

Weiter haftet mit dem Steuerpflich-
tigen solidarisch, wer eine freiwillige
Versteigerung durchführt oder durch-
führen lässt (Art. 32 Abs. 1 lit. b
MWSTG).

Die Liquidatoren einer juristischen
Person, einer Handelsgesellschaft oder
einer Personengesamtheit ohne Rechts-
fähigkeit haften ebenfalls mit dem
Steuerpflichtigen bis zum Betrag des
Liquidationsergebnisses solidarisch
(Art. 32 Abs. 1 lit. c MWSTG).

Ebenfalls mit dem Steuerpflichtigen
solidarisch haften die geschäftsführen-
den Organe einer juristischen Person,
die ihren Sitz ins Ausland verlegt. Die
Mithaftung ist allerdings auf den Be-
trag des reinen Vermögens der juristi-
schen Person beschränkt (Art. 32 Abs.
1 lit. d MWSTG).

Zudem haftet jede an einer Grup-
penbesteuerung beteiligte Person oder
Personengesamtheit für sämtliche von
der Gruppe geschuldeten Steuern
(Art. 32 Abs. 1 lit. e MWSTG).

Für die erwähnten Liquidatoren und
geschäftsführenden Organe besteht die
Möglichkeit, sich zu exkulpieren, so-
fern sie nachweisen, dass sie alles ihnen
Zumutbare zur Feststellung und Erfül-
lung der Steuerforderung getan haben.
Zudem haften sie nur für den Zeitraum
ihrer Geschäftsführung.
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